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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Weibel
(glp, ZH) an, welche nach dem Ausscheiden Weibels aus der grossen Kammer von Martin
Bäumle (glp, ZH) übernommen worden war und eine Gebühr für Bagatellfälle in der
Spitalnotfallaufnahme zum Gegenstand hatte. Bäumle, Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS) sowie Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE) erklärten, mit der
geforderten Gebühr werde darauf abgezielt, dass die betroffenen Personen bei
Bagatellfällen zuerst den Hausarzt respektive die Hausärztin, den 24-Stunden-Notfall-
Dienst oder eine Apotheke aufsuchen, bevor sie sich in den Spitalnotfall begeben.
Dadurch könnte nicht nur das Kostenwachstum im Gesundheitswesen abgeschwächt,
sondern auch die Notfallstationen in den Spitälern entlastet werden, was für die
Behandlung tatsächlicher Notfälle essentiell sei. Im Kanton Aargau würden sogenannte
Walk-in-Gebühren beispielsweise bereits diskutiert. Dafür bedürfe es allerdings einer
entsprechenden gesetzlichen Grundlage auf Bundesebene, welche durch die
vorliegende parlamentarische Initiative geschaffen werden solle. Von den Gebühren
ausgenommen werden sollen Patientinnen und Patienten unter 16 Jahren, solche mit
einer Zuweisung einer Ärztin oder eines Arztes sowie Personen, die in der Folge
stationär behandelt werden müssen. Eine Minderheit rund um Yvonne Feri (sp, AG),
welche beantragte, dem Anliegen keine Folge zu geben, hielt dieser Argumentation
entgegen, dass eine solche Gebühr primär eine Belastung für Arme, ältere Personen
sowie chronisch Kranke darstelle. Ferner könne sie gegebenenfalls auch Fehlanreize
schaffen, indem die Patientinnen und Patienten darauf bestünden, stationär behandelt
zu werden. Diene die Gebühr zur Abschreckung, werde dadurch auch die freie Arzt-
und Spitalwahl untergraben. Viele Menschen hätten zudem keinen Hausarzt oder keine
Hausärztin mehr – gerade auf dem Land sei es schwierig, einen entsprechenden Arzt
oder eine entsprechende Ärztin zu finden. Bezüglich der Kapazitäten für tatsächliche
Notfälle meinte Feri, die Krankenhäuser hätten in der Notfallaufnahme bereits vor
einiger Zeit ein Triagesystem eingeführt, das zwischen leichten, mittelschweren und
schweren Notfällen unterscheide. Den Nationalrat vermochten die Worte der
Kommissionsmehrheit anscheinend mehr zu überzeugen und so sprach er sich mit 108
zu 85 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für Folgegeben aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Nachdem der Nationalrat im Juni 2018 eine Motion Zanetti (sp, SO; Mo. 17.4210)
bezüglich eines Experimentierartikels als Grundlage für Studien zur regulierten
Cannabis-Abgabe abgelehnt hatte, wurde in der darauffolgenden Herbstsession eine
identische Motionsserie (Regine Sauter (fdp, ZH), Mo. 17.4111; Angelo Barrile (sp, ZH), Mo.
17.4112; Regula Rytz (gp, BE), Mo. 17.4113; Kathrin Bertschy (glp, BE), Mo. 17.4114)
behandelt. Regine Sauter erklärte im Namen der Motionärinnen und des Motionärs,
dass die aktuelle Cannabisregulierung nicht zufriedenstellend sei. Es existiere zwar ein
Konsum- und Handelsverbot, dieses greife jedoch nicht. So gebe es einen
Schwarzmarkt mit den damit verbundenen negativen Konsequenzen. Dies zeige sich
besonders in den Städten. Um die Cannabisregulierung weiterzuentwickeln und somit
Lösungen zu schaffen, wie mit der Problematik umgegangen werden soll, bedürfe es
wissenschaftlich abgestützter Entscheidungsgrundlagen aus Studien – wie diejenige der
Universität Bern – zu kontrolliertem Zugang zu Cannabis. Damit diese allerdings
überhaupt bewilligt und durchgeführt werden können, müsse mit einem
Experimentiertartikel eine entsprechende Gesetzesgrundlage geschaffen werden.
Verena Herzog (svp, TG) zeigte sich mit ihrer Ratskollegin einverstanden darüber, dass
vieles nicht gut laufe. Im Unterschied zu Sauter machte sie aber die Politikerinnen und
Politiker verantwortlich, die Cannabis verharmlosten und eine wirkungsvolle Prävention
verunmöglichten. Bezüglich der Studien gab sie zu Bedenken, dass es sich um ein
Manipulationsinstrument auf wissenschaftlicher Seite handle, da die Versuche
abgebrochen würden, sobald der Gesundheitszustand und die Behandlung der
Teilnehmenden nicht mehr sichergestellt werden könnten, was so viel bedeute, wie
dass interveniert werde, wenn die Studienergebnisse beeinträchtigt würden. Weitere
Kritik wurde etwa an der Abgabe eines hohen Cannabisgehalts sowie an der Ausgabe
von Steuergeldern in Millionenhöhe geäussert. Gesundheitsminister Berset hob
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hingegen die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Studien hervor. Die aktuelle
Verbotspolitik habe sich nicht bewährt, rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung
habe bereits einmal Cannabis probiert und mehr als 200'000 Personen konsumierten
es regelmässig. Dabei sei über die Zeit kein Rückgang zu verzeichnen. Es bestehe
folglich Handlungsbedarf. Da jedoch niemand genau wisse, was zu tun sei, müsse
kontrolliert getestet werden, welcher Rechtsrahmen die besten Ergebnisse liefere. Es
gehe allerdings nicht darum, Cannabis legalisieren zu wollen. In anderen Bereichen wie
zum Beispiel im Asylbereich oder bei den Sozialversicherungen hätten zudem ähnliche
Tests zu entscheidenden Änderungen in der Gesetzgebung geführt. Das
Abstimmungsergebnis im Nationalrat viel relativ knapp aus. Mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) wurden die Motionen angenommen. 2

Stillschweigend lehnte der Ständerat in der Herbstsession 2020 die vier
gleichlautenden Motionen von Regine Sauter (fdp, ZH; Mo. 17.4111), Angelo Barrile (sp,
ZH; Mo. 17.4112), Regula Rytz (gp, BE; Mo. 17.4113) und Kathrin Bertschy (glp, BE; Mo.
17.4114) zu einem Experimentierartikel für Studien bezüglich der kontrollierten Abgabe
von Cannabis ab. Damit folgte er der SGK-SR, die sich im Vorfeld für diesen Entscheid
ausgesprochen hatte, da ein entsprechender Artikel bereits im Zusammenhang mit der
Änderung des BetmG (BRG 19.021) implementiert werde und sich somit das gemeinsame
Anliegen der Motionen erübrigt habe. 3

MOTION
DATUM: 09.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2019, S. 2052 ff.
2) AB NR, 2018, S. 1453 ff.; NZZ, TG, 20.9.18
3) AB SR, 2020, S. 724; Bericht SGK-SR vom 10.8.20
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